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einkünfte oder Einkünfte aus Vermietung, hatten, die 410 € im Jahr 
überschritten. Denn diese anderen Einkünfte unterlagen selbstver-
ständlich der Einkommensteuer. Die Rente selbst war nur mit ihrem 
geringen Ertragsanteil steuerpflichtig, was dazu führte, dass kaum 
ein Rentner je auf seine Rente Einkommensteuern zahlen musste.

Diese Ungleichbehandlung von Rentnern und Pensionären im 
Alter sorgte vielfach für Ärger und Probleme, sodass der Fall vor dem 
Bundesverfassungsgericht landete. Am 6. März 2002 entschied das 
Bundesverfassungsgericht, dass diese unterschiedliche Besteuerung 
von Pensionen und Renten eine nicht hinzunehmende Ungleichbe-
handlung sei, die gegen Artikel 3 des Grundgesetzes, den Gleich-
heitsgrundsatz, verstoße (Aktenzeichen: BVerfG, 2 BvL 17/99).

Das Bundesverfassungsgericht forderte den Gesetzgeber auf, die 
Rentenbesteuerung bis zum 1. Januar 2005 neu zu regeln. Auch 
seien die Rentenbeiträge zum Teil aus unversteuertem Einkommen 
gezahlt worden. Dieses galt und gilt zumindest für die Arbeitgeber-
beiträge zur Rentenversicherung (siehe Tabelle 1). Aus diesem 
Grund sei es nur recht und billig, die später ausgezahlten Renten 
der Einkommensteuer zu unterwerfen.

Unversteuerter Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung  
(einschl. Rentenbeitrag)

Bruttolohn

Abzüglich ... Lohn-/Einkommensteuer (Die Lohnsteuer ist eine Vo raus-
zahlung auf die Einkommensteuer des Arbeitnehmers und 
damit eine Unterform der Einkommensteuer).

Abzüglich ... Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung ( Renten-/Kranken-/ 
Pflege-/Arbeitslosenversicherungs beitrag – versteuert)

Nettolohn (Auszahlung)

Tabelle 1: Das System der Rentenbeiträge – So sieht die typische 
Lohnabrechnung eines Arbeitnehmers aus
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Alles, was Sie über Steuern im Ruhestand wissen müssen14

Reaktion des Gesetzgebers: Die nachgelagerte Besteuerung wird 
eingeführt

Der Gesetzgeber hat auf diese Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts hin die sogenannte nachgelagerte Rentenbesteuerung 
eingeführt, die unserem heutigen Besteuerungssystem für Renten 
zugrunde liegt. Das Prinzip: Beiträge zur Altersvorsorge werden 
während der Erwerbs- bzw. Sparphase aus nicht versteuertem Ein-
kommen geleistet. Dafür aber werden die späteren Rentenzahlun-
gen, die ein jeder Ruheständler erhält, besteuert.

Einen solch grundlegenden Systemwechsel kann man allerdings 
nicht von heute auf morgen durchsetzen. Deshalb hat der Gesetzge-
ber eine langjährige Übergangsregelung geschaffen, die bis zum Jahr 
2040 andauert. Diese Übergangsregelung soll die Konsequenzen 
für die Rentner abmildern, um sie langsam an die vollständige Be-
steuerung der Renten heranzuführen. In dieser Übergangsphase ist 
ein Teil der erhaltenen Rente noch steuerfrei.

Viele Rentner haben sich mit ihrer Lebensplanung allerdings bis 
heute auf eine meistens steuerfreie Rentenzeit eingestellt. Bis 2004 
hatten Rentner zudem kaum noch etwas mit dem Finanzamt zu tun. 
Das hat sich zwischenzeitlich geändert. Aus diesem Grund müssen 
Rentner nun im Alter oftmals doch eine aufwendige Einkommen-
steuererklärung abgeben und vor allem auch Steuern zahlen. In der 
bereits oben erwähnten Übergangsphase bis 2040 ist dies allerdings 
nicht immer der Fall, da nur ein Teil der Rente besteuert wird.

Das Problem für alle Rentner, die langjährig Arbeitnehmer wa-
ren, besteht allerdings darin, dass die Rente an sie ausgezahlt wird, 
ohne dass davon – wie früher im Arbeitsleben – Lohn- bzw. Ein-
kommensteuer einbehalten wird. Die Rente wird von der Renten-
versicherung zunächst einmal vollständig überwiesen. Die böse 
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Müssen Sie (überhaupt) Steuern zahlen – und wenn ja, in welchem Umfang? 15

Überraschung kommt dann erst im Folgejahr, wenn das Finanzamt 
die Abgabe einer Einkommensteuererklärung verlangt. Die Renten-
versicherung übermittelt die ausgezahlten Rentenbeträge dann au-
tomatisch in elektronischer Form an das Finanzamt, sodass die 
Steuerbehörde Ihre Rentenhöhe kennt. Ergibt sich aufgrund der 
Rentenhöhe eine Einkommensteuerpflicht, verlangt das Finanzamt 
von Ihnen eine Einkommensteuererklärung, und Sie müssen ent-
sprechend Steuern nachzahlen.

Die Steuerpflicht trifft immer mehr Rentner
Viele Rentner haben in den vergangenen Jahren vom Finanzamt die 
Aufforderung erhalten, eine Steuererklärung abzugeben. Oftmals 
geschah dies erst nach mehreren Jahren, weil der elektronische Ab-
gleich der Rentendaten anfangs noch nicht reibungslos klappte. 
Dann kam es häufig zu unerwarteten Steuernachzahlungen. Dies 
betraf allerdings zunächst nur Rentner mit hohen Altersbezügen. 
Künftig werden jedoch immer mehr Rentner davon betroffen sein. 
Mittlerweile sind es schon mehrere Millionen mit steigender Ten-
denz. Es ist also enorm wichtig, sich als Rentner, Pensionär und 
auch als künftiger Altersvorsorgeempfänger mit dem Thema Steu-
ern und Altersbezüge auseinanderzusetzen.

In diesem Buch finden Sie alles, was Sie über Rente bzw. Pensi-
on und Steuern wissen müssen. Sie erfahren, wie Sie Steuern effek-
tiv und legal sparen und wirklich alles nutzen, um im Alter mög-
lichst viel von Ihren Altersbezügen behalten zu dürfen.

Wir haben gerade festgestellt, dass viele Rentner eine böse Über-
raschung erleben, wenn sie ihren ersten Steuerbescheid seit Renten-
eintritt bekommen und feststellen, wie viele Steuern sie noch auf 
ihre ohnehin nicht allzu große Rente zahlen müssen.
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Alles, was Sie über Steuern im Ruhestand wissen müssen16

Gleichzeitig setzt das Finanzamt für das laufende Jahr Vorauszahlun-
gen fest, die vierteljährlich erhoben werden. Damit müssen Rentner 
für die Steuer einiges von ihrer Rente zurücklegen. Das ist angesichts 
der ohnehin oftmals nicht gerade hohen Rente und der Abstriche, 
die ein Rentner im Vergleich zum ursprünglichen Lohn oder Gehalt 
hinnehmen muss, nicht immer ganz einfach. Außerdem wissen viele 
Rentner erst einmal nicht, ob sie überhaupt Steuern zahlen müssen. 
In den Folgejahren werden Sie dann regelmäßig Einkommensteuer-
vorauszahlungen an das Finanzamt leisten müssen.

Wer als Rentner noch keine Steuern zahlt, weil er mit seinem zu 
versteuernden Rentenanteil unter dem steuererheblichen Grund-
freibetrag liegt, muss bei jeder Rentenerhöhung damit rechnen, 
dass er dann doch noch zur Einkommensteuer herangezogen wird. 
Damit ist die Rentenerhöhung nicht immer ein Geschenk.

Auch wer als Rentner aktuell noch keine Steuern zahlt, sollte 
 alle Steuertricks kennen, um eine Besteuerung seiner Altersbezüge 
künftig möglichst zu vermeiden oder wenigstens zu mindern. Wer 
als Rentner oder Pensionär schon Steuern zahlt, sollte dafür sorgen, 
dass er von der Rente oder Pension möglichst wenig an den Fiskus 
abgibt. Wer noch keine Rente bekommt, sollte sich ebenfalls schon 
auf die Frage der Besteuerung vorbereiten, damit er später im Ren-
tenalter möglichst viel von seiner Rente oder Pension hat. Erfahren 
Sie alles Notwendige zur Besteuerung im Alter und lernen Sie alle 
Tricks kennen, um die Steuern zu senken.

Mit Eintritt in die Rentenphase ändert sich somit steuerlich eini-
ges für Sie: Wie schon erwähnt, braucht sich ein Arbeitnehmer nicht 
von vornherein um die Abführung der Steuern zu kümmern. Der 
Arbeitgeber führt diese als Lohnsteuer ab. Anders dagegen bei einem 
Rentner. Dort unterbleiben die Direktabzüge von der monatlichen 
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Müssen Sie (überhaupt) Steuern zahlen – und wenn ja, in welchem Umfang? 17

Rentenzahlung – das ist Grund genug, als Rentner das Thema Be-
steuerung nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Die folgenden 
beiden Abbildungen verdeutlichen den Unterschied im Steuerfluss 
bei Arbeitnehmern (Abbildung 1) und bei Rentnern (Abbildung 2).

         Steuern 
Arbeitgeber   Finanzamt  
 
 

 
Nettolohn 

 
 
 
 
Arbeitnehmer 

Abbildung 1: Steuerfluss bei Arbeitnehmern

Rentenversicherung 
 
 
 

Rente 
 
 
 
 
        Steuern 
Rentner     Finanzamt 
 

 
Abbildung 2: Steuerfluss bei Rentnern (nachgelagerte Besteuerung)

©
 d

es
 T

ite
ls 

»A
lle

s, 
w

as
 S

ie
 ü

be
r S

te
ue

rn
 im

 R
uh

es
ta

nd
 w

iss
en

 m
üs

se
n«

 (I
SB

N
 9

78
-3

-9
59

72
-2

84
-1

)  
20

20
 b

y 
Fi

na
nz

Bu
ch

 V
er

la
g,

 M
ün

ch
ne

r V
er

la
gs

gr
up

pe
 G

m
bH

, M
ün

ch
en

  
N

äh
er

e 
In

fo
rm

at
io

ne
n 

un
te

r: 
ht

tp
://

w
w

w.
fin

an
zb

uc
hv

er
la

g.
de

http://www.finanzbuchverlag.de

